
I

Sarzung flr Frelwillige Feuerwehren im Berelch des llarktes Hanching

Der Markt Manching erläFt aufgrund von Art. 23 Satz I und Art. 24 Abs. I
Nr. I der Geneindeordnung folgende

Satzung

Allgemeines

SI

Organisation, Rechtsgrundlagen

Die Freiwillige Feuerwehr Manching ist eine öffentllche Einrichtung des
llarktes. Zut Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrdienstleisten-
den bedient, sie sich der Unterstützung des Vereins "Freiwillige Feuerwehr"
in den Ortsteilen llanching, Nlederstimm, Oberstinn, Pichl und l.lestenhausen'

2 Rechtsgrundlage für die Freiwilllge Feuerwehr, vor aIlem ftlr die Rechte
und Pflichten ihrer Feuerwehrdienstleistenden, slnd das Bayerische Feuer-
wehrgesetz (BayFwG), die zv seiner Ausftlhrung erlassenen Rechtsvorschrif-
ten und diese Satzung.

$2

Freiwillige Leistungen

I Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung j-nsbesondere folgende
freiwilllge Lei.stungen erbringen:

Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren
gehören (2.8. - jeweils auf Antrag des Eigentllmers oder Nutzungsberech-
tigten - das Stellen von l.lachen nach dem Ende der Brandgefahr oder
das Abräumen von Schadensstellen, soweit es nicht zur Abwehr weiterer
Gefahren notwendJ.g ist).

2. überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder Verbrauch'

3 . Leistungen der At,ernschutzgerätewerkstatt/Schlauchuerkstatt r
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4 . BeEeltstellung der Atemschutztlbungsstrecke -

Voraussetzung freiwllllger Lelstungen ist, daF die Einsatzbereitschaft
der Freiwllligen Feuerwehr zur Erfllllung ihrer gesetzlichen Aufgaben da-
durch nicht beeinträchtigt. wird. Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen
besteht keln Rechtsanspruch.

t)ber dle Gewährung von Leistungen irn Sinn von Absatz I Nrn. I und 2 ent-
scheidet der Kommandant, sowelt die Leistungen in unnittelbaren Zusanmen-
hang mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht. werden. hn llbrigen entschel-
det der Kommandant tlber Leistungen irn Slnn dieser Vorschriften sowie tlber
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II.

binzelne, nicht regelmäpig wiederkehrende LelstunBen lm Sinn von Absatz
I Nrn. 3'und 4 nurr urenn thm der erste Bürgerneist.er diese Befugnis über-
tragen hat; sons! entscheidet der erste Bürgerneister oder der llarktgemeln-
derat.

Personal

s3

l,lahl des Komrnandanten

2

Die lJahl des Konmandanten findet bei einer Dienstversammlung
Harkt 1ädt hierzu die Feuerwehrdienstleistenden mindestens
vor dem l.lahltag ein.

I statt. Der
zwei l^lochen

2 Der Bgrgerrneister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art- 39 G0)

leitet die lJahl. Ihn stehen zwei von der Versamnlung durch Zuruf bestimn-
te Beisitzer zur Seite. llerden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorge-
schlagen, findgt eine l.lahl zwischen den vorgeschlagenen Personen statt'
Der lJahtteiter und die Beisitzer bilden den llahlausschup. l'ler. selbst Wahl-
beuerber ist, kann nicht Hitglied des l.tahlausschusses sein. Der l'lahlaus-
schuB wird daher erst nach Abgabe der l.lahlvorschläge gebildet.

3. Jeder l.lahlberechtigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig.

4. Der Wahlleiter erläutert die Grundsätze des llahlverfahrens.

I.lahlvorschläge, Schriftl-ichkeit der l^lahl

Die l.tahlberechtigt.en schlagen uählbare TeiLnehner schrlf t lich oder
durch Zuruf der tlahlversa-rnlung zur l.Iahl vor. Der . I'lahlleiter nennt
die Vorgeschlagenen und befragt sie, ob sie sich der l,lahl stellen wol-
Ien. Dle Vorschläge können rnünd1lch begründet werden; tlber sle kann

auch eine Aussprache stattflnden. Sie wird geschlossen, ltenn keine
l.lortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung ruit llehrhel-t
der l.tahlberechtiBLen den Schlup der Aussprache beschllept.

Die l.taht wird schrif tlich xtrit Stlmmzetteln durchgeführt; diese dtlrf en
kein äuperliches Kennzelchen Lragen, das sle von den irn gleichen l.lahl-
gang verwendeten Stimmzetteln unt,erscheidet. Der I'lahllelter IäFt auf
die Stimmzettel die Namen der wählbaren und zur Kandidatur bereiten
Bewerber setzen. l.Jird nur ein oder kein Bewerber zur I'lahl vorgeschla-
g€D, so wird die WahI ohne Bindung an einen Bewerber durchgeftlhrt.

2 . llahlgang, Stirnmabgabe

Dte Hahl ist geheirni die Möglichkeit geheiner Stlnmabgabe ist vom llahl-
lelter sicherzustellen. Gewählt wird durch Ankreuzen des Ln Stlmnzettel
angeführten Bewerbers. Steht nur ein Bewerber zur l,lahl, so kann dadurch
gwählt werden, daP der l.tahlvorschlag ln elner jeden'Zweif eI-ausschlies-
senden l.teise (z . B. mlt "Ja" oder l'Neln" oder nit Durchstreichen des
Namens des Bewerbers) gekennzeichnet oder dap der Stlmmzetüel unverän-
dert abgegeben wird. tlird der aufgeftlhrte Bewerber durchgestrichen
oder enthäIt der Stimmzettel keinen vorgeschlagenen Bewerber, so kann
auch ein nicht zur tlahl vorgeschlagener wählbarer Feuerwehrdienstlei-
stender durch handschriftli€he Elntragung seines Nanens gewählt uerden.
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Der lJahlberechtigte hat, den aus!efüllten Stlmmzettel zusammenzufaLten
und den l.lahlleiter oder dem von diesem bestlmmten Beisltzer zu überge-
ben. Der ttahlausschuB prtlft die Stirnmberechtlgung des Abstimmenden.
Bel Bedarf hat der Markt hierzu vor der WahI eine lJählerliste anzulegen.
tJird die StirnnberechEigung anerkannt, so ist der Stirunzettel in elnen
BehäIter zv legen. Der l.lahlausschup pr{lf t vor BegLnn des I'lahlgangs 

'
ob der Behälter leer 1st. l,lird der Stirnmberechtlgung eines Anwesenden
widersprochen, entscheidet der l,Iahlausschup.

3. Feststellung des Wahlergebnlsses' Losentscheid

Nach Abschlup der tlahl prüft der llahlausschup den Inhalt der Stimmzet-
tel, zähtt sle aus und stellt das llahlergebnis fest. Gewählt i-st, wer
mehr aIs die HäIfte der abgegebenen g{lltigen Stinnen erhält. Leere
Stirunzett.el sind ungültig, es sei denn, es stand nur ein Bewerber zur
Wahl. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so findet SEichvtahl unter
den zwei Bewerbern statt, dle bei der ersten l.tahl die hÖchste Stimmen-
zahl erhalten haben. Bel Stinmenglelchhelt von mehr als zwei Bewerbern
entscheidet das Los darüber, lrer ln die Stichwahl kommt. Die WahI wird
auch wiederholt, lrenn nur ein oder kein Bewerber zur WahI vorgeschlagen
r^rar und keln Feuerwehrdienstleistender mehr als die Halfte der abgege-
benen güttigen Stinrnen erhalten hat.

Bel der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültig abgege-
benen Stj-mnen die höchste Stlmmenzahl erhält. Bei gleicher Stinnenzahl
entscheidet das Los, das der llahllelter sofort nach Feststellung des
Ergebnisses der Stichlrahl in der Versannlung ziehen läFt.

4. l.lahlannahme

Nach der
anninut.

lJahl befragt der llahlielter den Gewählten, ob er die l'lahl
Lehnt er ab, ist dle ttahl zu wiederholen.
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5 Der l.Jahlleiter IäFt llber dle lJahl, die Feststellung des Wahlergebnisses
und die llahlannahrne eine Niederschrift fertigen, dle er und die Beisit,zer
unterzeichnen.

Die Absätze I bis 5 gelten für die llahl des stellvertreters des Feuerwehr-
kommandanten entsprechend
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Verpflichtung

Der Kommandant verpfllchtet neu aufgenonmene ehrenamtliche Feuerwehrdlenst-
leistende durch Handschlag zvr Erftlllung ihrer Pfltchten nach den fttr die
Feuerwehren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschrlften. Er soll ihnen
eine Satzung f{lr die Freiwillige Feuerwehr überreichen.

ss
übertragung besonderer Aufg,aben

Zur Erfllllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende
zu bestellen (2.8. Jugendwart, Gerätewart). Ftlr die BesEellung ehrenamtlicher
Feuerwehrdlenstleistender lst der Kommandant zuständi8j



4

s6.

Persönl iche Ausstat tung,

Die Feuerwehrdlenstleistenden haben dle empfangene persönliche Ausstattung
pfleglich.zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dero Feuerwehrdienst zu-
rückzugeben. Für verlorengegangene oder durch auperdienstlichen Gebrauch
beschädigfe oder ünbrauchbar geuordene TeiIe der Ausstattung kann der Markt
Ersatz verlangen.
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Anzeigepflichten bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben dem Kommandanten unverzüglich zu melden

- irn Dienst erl.ittene (eigene) Körper- und Sachschäden

- Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstiSen
Ausrtlstung der Feuerwehr

Sowe.it Ansprüche f{lr oder gegen den Harkt in Frage kommen, hat der Kommandant

die Heldung an den Harkt weit.erzuleiten. Hat der Markt nach S 1552 RVO und

S 22 der Satzung. des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes eine
Unfallanzeige z$ erstatten, so ist sie unverzüglich (bdi Unfällen nlt Todes-
folge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unterrichten.
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Di enstverhinderun

Von der gesetzlichen Verpflichtung zür Leistung des Feueruehrdienstes (Art.
6 Abs. I Satz 2 BayFwG sind Feuerwehrdienstleistende nur befreLt, sowelt
sie vorrangigen rechtlichen Pflichten nachkommen Ellssen oder dringende wirt-
schaftliche oder persönllche Gr{lnde dies rechtfertlgen. F{lr das Fernbleiben
von Ausbildungsveranstaltungen in diesen FäIlen haben sich Feuerwehrdlenst-
leistende'vor der Veranstaltung bein Konnandanten zu entschuldlgen. Im tlbrigen
haben Feuerwehrdienstlel.stende dem Kommandanten Mitteilung zu machen' wenn
sie länger als fünf l.Jochen vom l.lohnort abr.resend oder durch andere Urnstände
an der Ausübung des Feuerwehrdlenstes gehindert selrl werden. Der lJegzug aus
der Gemeinde ist in jeden FaIl zu nelden.
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PI ichtverletzungen

Der Kommandant kann Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende l{apnahnen
ahnden

- nündlicher oder schrlftlicher Verweis

- Androhung des Ausschlusses

- Ausschlup (Art.6 Abs. 3 Satz 2 BayTwG, 5 IO Abs. 2 dieser Satzung).



I

2

5

slo
Austritt und Ausschlu

Der Austritt aus der Freiuilligen Feuerwehr isL den Konmandanten gegenüber
schriftllch zu erklären

.i

Der Feuerwehrkonmandant hat einem FeuerwehrdienstLeistenden, den er geroäp
Art. 6 Abs.3 Satz 2 BayFwG lregen gröblicher Verletzung seiner Dienst-
pflichten vom Feuerwehrdienst- ausschliepen wiII, Gelegenheit zu geben,
sich zu den ftlr die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äupern.

Eine gröb}:i-che Verletzung von Dienstpfiichten ist insbesondere gegeben

bei

- unehrenhaftern Verhalten in Die.nst
- groben Vergehen Begen Kameraden in Dienst
- fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen
: Trunl'-enheit im Dienst
- Aufhetzen zum Nichtbeachten vott' Anordnungen
- dienstwldriger Benutzung oder rnutwilli{er Beschädigung von Dienstklel-
. dung, Geräten und sonsti-gen Ausr{lstungsgegenständen der' Feuerwehr'

Der Feuerwehrkonmandant
zu erklären.

hat dem Ausgeschlossenen den Ausschlup schriftlich

III.

Besondere Pf lichten des Koromandanten

S II

Dienst- und AusbiLdunesplan

t.. Der Komnandant st.ell-t Jährlich (wenn nötig auch f {lr ktlrzere Zeiträune)
einen Dienst- und Ausbllgunsplan auf. In dem Plan lst fllr jeden llonat
mindestens eine Übung oder ein unterricht vorzusehen. Zu den Übungen können

auch geeignete Sportveranstaltungen der Feuerwehr gehören.

Der Dienst- und Ausbildungsplan ist den llarkt vorzulegen.2
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Dienstreisen

Der Kommandant hat daf{lr zu
Ieistenden die Genehmigung
I Satz 3 BayFwG). Er hat
Marktes einzuholen.

sorgen, dap vor Dienstreisen von Teuerwehrdienst-
des llarktes eingeholt *ird (vgl. auch Art' 8 Abs'
auch fur seine DiensLreisen die Genehnigung des
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Jahre sbericht

I Der Komnandant unterrichtet den llarkt zuul Ende des Kalenderjahres über
den Personalstand der Freiwllligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus

dem Feuerr.rehrdienst ausgeschiedene llit.glieder sind nanentlich mitzutei len.
In den Berlcht lst die Anzahl der Mannschafts- und Ftlhrungsdienstgrade
und der Feuerwehrdienstlelstenden anzugeben, die über das tlbliche Map

hinaus Feuerwehrdlenst leisten (vgl- Art- ll Abs. I Satz 2 BayFwG)' Soweit
der Markt nicht über einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist irn Jahres-
bericht auch eine übersicht tlber die Einsätze des abgelauf enen Jahre.s

zu geben.

Die Unterrichtspflichten genäF Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG, S 7 Satz 2

und S ll Abs. 2 dieser Sat,zung bleiben unber{lhrt

rv.

2
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Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntnachung ln Kraft.

ililiry den 3.4.198
CHING

Stutz
l. Btlrgerneister


